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§ 1 Moderation konsultativer Beteiligung

„Sag es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde mich daran erinnern. 
Beteilige mich, und ich werde es verstehen.“

Entsprechend dieser Weisheit, die dem chinesischen Philosophen Laotse zuge-
sprochen wird, beziehen Verfahren der Bürgerbeteiligung den Bürger und die Bür-
gerin1 in staatliche Entscheidungsprozesse ein. Sie zielen dabei jedoch nicht nur 
auf ein besseres Verständnis staatlicher Entscheidungen für den Bürger, sondern 
auch auf deren Verbesserung durch höhere Vielfalt der Perspektiven.2 Die „Weis-
heit der Vielen“3 ist hilfreich, um Antworten auf komplexe, neue Fragestellungen 
zu finden. Im Idealfall erzeugt Bürgerbeteiligung daher eine Win-Win-Situation 
für Staat und Bürger. 

Angesichts der durch die gegenwärtige Klimakrise notwendigen gesellschaft-
lichen Transformation ist es sinnvoll, diejenigen einzubinden, die sich einbringen 
wollen.4 Wenn die Demokratie die Konflikte unserer Zeit friedlich lösen will, sind 
zudem mehr und bessere Räume für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse not-
wendig.5 Sie sollten tatsächliches gegenseitiges Verständnis generieren, das unsere 
Kreativität entfesselt und uns erlaubt Neues zu entwickeln.

Konsultative Bürgerbeteiligung zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Bürger 
in beratender Funktion einbindet.6 Ihr liegt das Ideal der Deliberation zugrunde: 
Es hebt die Bedeutung des Abwägens und Reflektierens von Präferenzen, Werten 
und Interessen für gute politische Entscheidungen hervor.7 Eine Entscheidung, die 
auf einer solchen öffentlichen Beratung aller möglicherweise Betroffener beruht, 
kommt nach der Philosophie Habermas’ eine höhere demokratische Legitimität zu, 

	 1	Der Text verwendet für eine bessere Lesbarkeit meistens jeweils nur ein geeignetes gram-
matisches Geschlecht. Gemeint sind jedoch immer Personen jeden Geschlechts.
	 2	Vgl. Martini, Vom heimischen Sofa in die digitale Agora: E-Partizipation als Instrument 
einer lebendigen Demokratie?, in: Hill / ​Schliesky (Hrsg.), Die Neubestimmung der Privatheit, 
2014, S. 193 (214).
	 3	Den Begriff prägte Surowiecki, Die Weisheit der Vielen, 2. Aufl., 2005.
	 4	Honnacker, Stressfaktor Klimakrise. Für eine ökologische Demokratisierung der Demo-
kratie, in: Radtke / ​Dabrowski / ​Ehret (Hrsg.), Demokratie – Gerechtigkeit – Partizipation, 2021, 
S. 35 (40).
	 5	Honnacker (Fn. 4), S. 38.
	 6	Ausführlich bspw. Nanz / ​Leggewie, Die Konsultative, 2016, S. 11 f.
	 7	Bächtiger / ​Dryzek et al., Deliberativ Democracy: An Introduction, in: Bächtiger / ​Dryzek / ​
Mansbridge et al. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, 2018, S. 1 (2); 
Steenbergen / ​Bächtiger et al., Comparative European Politics 2003, 21.
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da die Teilnehmer den Ergebnissen zustimmen können.8 Da die Beratung in die 
parlamentarische repräsentative Demokratie eingebettet ist, verbleibt die Letztent-
scheidung bei der verantwortlichen staatlichen Stelle, die die Ergebnisse der Bür-
gerbeteiligung in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen kann. 

Da die meisten Bürger hauptberuflich anderen Tätigkeiten als der Politik nach-
gehen,9 muss das Verfahren niedrigschwellig gestaltet sein. Dabei kann es von Vor-
teil sein, wenn die Bürgerbeteiligung online stattfindet, denn das macht sie im Ver-
gleich zu Präsenzveranstaltungen zeitlich und örtlich flexibler: Auf eine Webseite 
kann jede Person mit einem Internetzugang ortsunabhängig zugreifen, das Betei-
ligungsverfahren kann über einen längeren Zeitraum hinweg geöffnet sein und die 
Kommunikation kann zeitversetzt (asynchron) stattfinden. Das macht den Beteili-
gungsaufwand geringer, als wenn die Bürger zu einem bestimmten Termin an einem 
bestimmten Ort anwesend sein müssen, und so die Beteiligungshürde niedriger.10 

Beim asynchronen Austausch miteinander können die Bürger Online-Tools ver-
wenden, die ihre verschiedenen Perspektiven sammeln, darstellen und möglicher
weise zur Auswertung sogar aufbereiten.11 Dass die digitale politische Partizipa-
tion während der Corona-Pandemie stabil geblieben ist,12 deutet auf eine Resilienz 
digitaler Beteiligung gegenüber Krisen hin. Zudem spielen tendenziell soziale 
Statusunterschiede in der digitalen Beteiligung eine weniger große Rolle als in 
traditionellen Partizipationsformen.13

Die Digitalisierung des öffentlichen Diskurses stellt die Demokratien weltweit 
aber auch vor immense Herausforderungen. Sie müssen erst lernen, die Chancen 
zu nutzen, die die niedrigschwellige Vernetzung bietet. Habermas ordnet diesen 
menschlichen Lernprozess treffend historisch ein: 

„Wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hatte, so macht die Digitalisierung 
heute alle zu potenziellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle Menschen lesen 
gelernt hatten?“14

	 8	Habermas (Fn. 8), S. 147; Habermas, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die 
deliberative Politik, 2022, S. 99 f.
	 9	Vgl. „Deliberationsprozesse unter Beteiligung aller Bürger [sind] allenfalls begrenzt prak-
tikabel und zudem [sind] viele Bürger nicht in der Lage oder willens […], an den häufig hoch-
komplexen Sachentscheidungen des Gemeinwesens aktiv mitzuwirken.“ Sommermann, Demo-
kratiekonzepte im Vergleich, in: Bauer / ​Sommermann / ​Huber (Hrsg.), Demokratie in Europa, 
2005, S. 191 (209).
	 10	Vgl. Martini (Fn. 2), S. 199 f.; Tischer, Bürgerbeteiligung und demokratische Legitimation, 
2017, S. 162 f.
	 11	Vgl. Tischer (Fn. 10), S. 162. 
	 12	Heger / ​Jokerst et al., Weizenbaum Report 2023: Politische Partizipation in Deutschland, 
2023, S. 8.
	 13	Heger / ​Jokerst et al. (Fn. 12), S. 15 f.
	 14	Habermas, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik, 2022, 
S. 46.
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Zu den noch nicht abgeschlossenen gesellschaftlichen Findungsprozessen ge-
hört auch die Frage, welche digitale Architektur den demokratischen Prozess am 
besten unterstützt. Die großen sozialen Netzwerke wie Facebook oder X (bis Juli 
2023 Twitter) haben eher Strukturen erzeugt, die in Verdacht stehen, Fragmen-
tierung und Polarisierung des öffentlichen Diskurses zu fördern.15 Es ist deutlich 
geworden, dass das Design einer Online-Plattform dem demokratischen Diskurs 
schaden kann, wenn es kommerzielle Interesse verfolgt und Aufmerksamkeit bin-
den will, indem es besonders emotionale Beiträge priorisiert.16 

Will konsultative Online-Bürgerbeteiligung also Räume für Online-Diskurse 
schaffen, in denen das gegenseitige Wahrnehmen verschiedener Perspektiven Platz 
findet, muss es andere Strukturen einsetzen als die, die in den großen sozialen Me-
dien vorherrschen. Die Moderation ist dabei die zentrale Stellschraube, denn sie 
kann sowohl die Qualität des Diskurses als auch die sozialen Regeln beeinflussen.17 
Insbesondere durch den Einsatz künstlicher Intelligenz kann die Moderation auch 
mit einer großen Anzahl an Beiträgen umgehen.18 

Die Moderation ist gerade für Konsultationen deswegen so bedeutend, weil der 
Erfolg des Verfahrens von der Diskursqualität abhängt. Die Moderation wacht über 
das Verfahren: die Regeln, nach denen jeder Beteiligte zu Wort kommen kann. Das 
Verfahren ist in der Demokratie entscheidend, um einen gleichberechtigten Mei-
nungsbildungsprozess zu erzeugen: 

„Eine Demokratie ohne Verfahren läuft Gefahr, zu einer Tyrannei der lautesten Schreihälse 
zu verkommen.“19

Um die Rolle der Moderation bei konsultativer Online-Bürgerbeteiligung zu 
verstehen, sind die Bedeutung der Konsultation, der Moderation sowie die Anwen-
dungsfelder der Konsultation und ihr rechtlicher Rahmen entscheidend.20

Moderation kann aber auch ausschließend wirken. Die Debatte um Cancel-Cul-
ture und Political Correctness dreht sich dabei um die Frage, wie hoch die An-
forderungen an die Diskursqualität sein dürfen, ohne ausschließend zu wirken.21 

	 15	Vgl. Flamme, MMR 2021, 770 (770 f.); Wagner, ZUM 2022, 861 (862 ff.).
	 16	Vgl. bspw. Maschewski / ​Nosthoff, Netzwerkaffekte, in: Breljak / ​Slaby (Hrsg.), Affekt 
Macht Netz, 2019, S. 61; Strauß, Momentum Quarterly 9 (2020), 85 (89 f.); zu „sozialen Me-
dien als Affektgeneratoren“ Lünenborg, Soziale Medien, Emotionen und Affekte, 2020, S. 16. 
	 17	Die Verantwortung, die die Betreiberin für die Inhalte aufgrund der Moderationsmöglich-
keiten trägt, war in den letzten Jahren Gegenstand intensiver Debatten. S. etwa Gillespie, Custo
dians of the internet, 2018, S. 206 f. 
	 18	Dazu § 4 D. II.
	 19	„Democracy without procedure would be in danger of degenerating into a tyranny of the 
loudest shouter“, Übers. d. Verf., Blumler / ​Coleman, Realising Democracy Online: A civic 
Commons in cyberspace, 2001, S. 18.
	 20	Dazu § 1 A.–D.
	 21	Näher § 2 E. II.


